
Die betriebliche Vorsorge gewinnt nach den 
Revisionen von KVG und AHV an Bedeutung
Umbruch Der Staat zieht sich beim Erbringen von finanziellen Leistungen immer mehr zurück. Nachdem das KVG- und das AHV-Gesetz abgeändert wurden, 
erfährt auch die betriebliche Personalvorsorge eine Revision. Bruno Matt, Präsident des Liechstensteinischen Pensionskassenverbandes und Geschäftsführer 
der LLB Vorsorgestiftung für Liechtenstein, erklärt die Hintergründe, die Rolle der betrieblichen Personalvorsorge sowie Herausforderungen.

VON SILVIA BÖHLER

«Volksblatt»: Herr Matt, können Sie 
uns kurz das Prinzip der betriebli-
chen Personalvorsorge erläutern?
Bruno Matt: Eine Pensionskasse 
deckt wie die AHV und IV auch die 
drei Risiken Alter, Tod und Invalidi-
tät der Versicherten ab. Obwohl die 
Risikoleistungen für Todesfall und 
Invalidität sehr wichtig sind, werden 
diese vielfach ausgeblendet, bzw. 
die Pensionskasse nur auf den Spar-
teil reduziert. Dieser funktioniert 
ähnlich einem Bankkonto. Zusam-
men mit dem Arbeitgeber zahlt der 
Arbeitnehmer in Abhängigkeit des 
Lohnes Beiträge auf dieses Konto 
ein, welches zudem jährlich verzinst 
wird. Bei Pensionierung steht dem 
Versicherten dann sein individuell  
angespartes Kapital zur Verfügung.

Der Landtag hat vergangene Woche  
ein neues Gesetz zur betrieblichen 
Personalvorsorge beschlossen. Was 
wird sich ändern?
Nebst Corporate-Governance-Anpas-
sungen verfolgt die Reform vor al-
lem, die Alterskapitalien der Versi-
cherten zu erhöhen. Dazu wird der 
Freibetrag oder Koordinationsabzug 
abgeschafft. Somit erhöht sich der 
versicherte Lohn, welcher Grundla-
ge für die Beiträge und die Leistun-
gen ist. Dadurch werden nicht nur 
die Altersgutschriften erhöht, son-
dern gleichzeitig auch die versicher-
ten Risikoleistungen. Ein weiterer 
Punkt der Revision ist die Erfassung 
speziell von gering Verdienenden, 
auch Teilzeitangestellten. Dazu wird 
die Lohneintrittsschwelle von heute 
rund 21 000 Franken auf knapp 
14 000 Franken reduziert. Dadurch 
wird jeder Arbeitnehmende mit ei-
nem hochgerechneten Jahressalär 
von über 14 000 Franken in der Pen-
sionskasse erfasst und versichert.

Wer muss in den sauren Apfel beissen?
Ich würde das nicht als sauren Apfel 
bezeichnen. Es ist zwar so, dass die 
tiefen Einkommen somit einen wei-
teren Lohnabzug erfahren, dafür 
wird im Gegenzug zusammen mit 
dem Arbeitgeber aber auch Alters-
guthaben gebildet, das dem Arbeit-
nehmenden bei seiner Pensionie-
rung zur Verfügung steht.

Welche Leistungen können die Ver-
sicherten erwarten?
Wie erwähnt erbringt eine Pensions-
kasse Leistungen bei Alter, Tod und 
Invalidität. Die 
Leistungen Tod 
und Invalidität 
sind klassische Ri-
s i koversic her u n-
gen. Tritt das Er-
eignis ein, erbringt die Pensionskas-
se die Leistungen gemäss dem Vor-
sorgeplan der Firma. Die Höhe der 
Leistungen ist in der Regel auf dem 
individuellen Versicherungsausweis 
der Pensionskasse ersichtlich. Im Al-
ter steht dem Arbeitnehmer sein an-
gespartes Alterskapital zur Verfü-
gung. Dabei kann der Versicherte in 
der Regel zwischen dem Kapitalbe-
zug oder einer lebeslangen Altersren-
te wählen. Meist bieten die Pensions-
kassen auch eine Mischform an. Die 
Höhe der Altersleistungen ist von den 
bezahlten Beiträgen der Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber abhängig. Diese 
wiederum sind abhängig vom versi-
cherten Lohn und den vom  Betrieb 
definierten Altersgutschriften.

In Liechtenstein gibt es viele Grenz-
gänger, wie profitieren sie von der 
betrieblichen Personalvorsorge? 
Nicht mehr oder weniger als die hie-
sigen Arbeitnehmer auch. Sowohl 
Leistungen als auch Beiträge und 
auch die Zugehörigkeit zur Pensions-
kasse sind nicht abhängig vom 
Wohnort, sondern vielmehr vom 

Sitz des Arbeitgebers. Jeder Betrieb 
mit Sitz in Liechtenstein untersteht 
dem Gesetz über die betriebliche 
Personalvorsorge und dabei werden 
alle Arbeitnehmer erfasst, unabhän-
gig von deren Wohnort.

Heutzutage verlaufen Lebensläufe 
in den seltensten Fällen linear (Kar-
rierepausen, Kindererziehung, …), 
zudem denken in der Praxis nur we-
nige an die Auswirkungen aktueller 
Handlungen auf das Pensionsalter. 
Wie wichtig ist die betriebliche Per-
sonalvorsorge?
Sie ist ein zentraler Pfeiler unseres 
Vorsorgesystems. Zusammen mit der 
AHV bildet sie die Existenzgrundlage 
im Alter, aber auch bei einem Todes-
fall oder einer allfälligen Invalidität 
des Versicherten. Da die Pensionskas-
se jedoch eine kollektive Sozialversi-

cherung ist, kön-
nen keine individu-
ellen Vorsorgeplä-
ne für einen einzel-
nen Versicherten 
definiert werden. 

Wenn also individuell in einer spezi-
ellen Lebenssituation ein Risiko versi-
chert werden muss, bietet sich dazu 
die dritte Säule, die private Vorsorge, 
an.

Ergeben sich durch die Revision der 
AHV oder durch den Rückzug des 
Staates in Sachen Gesundheitskos-
ten neue Aufgaben?
Neue Aufgaben nicht unbedingt. Sie 
gewinnt vielmehr an Bedeutung und 
es ist wichtig, in der Pensionskasse 
ein möglichst hohes Alterskapital pa-
rat zu haben.

Die Anzahl der Vorsorgeeinrichtun-
gen hat in den vergangenen Jahren 
abgenommen. Welches sind die 
Gründe dafür?
Es sind vor allem kleinere Pensions-
kassen, die meines Wissens aus wirt-
schaftlichen Überlegungen ihre Wei-
terführung prüfen. Meist werden ih-
re Bestände in grössere Vorsorgeein-
richtungen überführt. Da jede auch 
noch so kleine Pensionskassen die 
Kosten für einen Pensionskassenex-
perten, die Aufsicht, die Revisionsge-

sellschaft und die Verwaltung etc. zu 
tragen haben, ist es eine legitime 
Überlegung, dass eine Pensionskasse 
eine gewisse Grösse, das heisst An-
zahl Versicherte haben sollte. Da wir-
ken die Skaleneffekte positiv.

Vorsorgeeinrichtungen müssen die 
Rechtsform einer Stiftung haben. 
Warum ist das so?
Eine Vorsorgeeinrichtung ist streng 
genommen eine «Non-Profit»-Orga-
nisation. Im Stiftungszweck jeder 
Pensionskasse ist festgehalten, dass 
es sich um eine Vorsorgeeinrichtung 
gemäss BPVG handelt. Eine Pensi-
onskasse ist zudem eine obligatori-
sche Sozialversicherung, die da-
durch keiner Vermögens- oder Er-
tragssteuer unterliegt. Aus all diesen 
Gründen hat sich die Stiftung als 
ideale Rechtsform herausgestellt.

Die staatliche Vorsorge AHV/IV be-
ruht auf dem Umlageverfahren, die 
betriebliche Vorsorge hingegen auf 
dem Kapitaldeckungsverfahren. 
Was sind die Unterschiede?
Die Pensionskassen führen für jeden 
Versicherten wie ein virtuelles Bank-
konto. Das heisst, jeder hat im Alter 
das Kapital zur Verfügung, das er zu-
sammen mit dem Arbeitgeber auf die-
ses Konto einbezahlt hat. Dabei hat je-
der sein «eigenes» Geld und Konto. 
Das Umlageverfahren der AHV hinge-
gen ist eine Art «kollektiver Sammel-
topf». Einzahler in diesen einen Topf 
sind die Arbeitnehmer/Arbeitgeber 
mit ihren Beiträgen. Bezüger aus 
demselben Topf sind alle Rentner, die 
eine Altersrente beziehen. 

Angesichts der Turbulenzen an 
den Finanzmärkten schwanken die 
Kapitalerträge. Wie kann man hier 
gegensteuern?
Vor allem nicht in Panik verfallen. 
Eine Pensionskasse hat einen sehr 
langen Anlagehorizont und ist den 
Schwankungen an den Finanzmärk-
ten ausgeliefert. Der Stiftungsrat setzt 
die Bandbreiten der verschiedenen 
Anlageklassen, in denen sich der Ver-
mögensverwalter bewegen muss. In 
der Regel passieren Über- oder Unter-
gewichtungen innerhalb dieser Band-

breiten. Der Stiftungsrat wäre 
schlecht beraten, wenn er bei jeder 
Bewegung der Finanzmärkte die An-
lagestrategie anpassen würde.

Was bedeuten geringere Erträge für 
die Vorsorgeeinrichtungen?
Die Kapitalerträge, auch der «Dritte 
Beitragszahler» genannt, stellen die 
einzige fremde Ertragsquelle dar. 
Aus den Erträgen müssen die gesam-
ten Kosten der Stiftung finanziert 
werden. Die grössten Kostenanteile 
haben dabei die Verzinsung der Al-
tersguthaben der 
Versicherten und 
die Bildung der 
technischen Rück-
stellungen für die 
Altersrentenbezü-
ger. Fallen die Er-
träge also sehr gering oder gar nega-
tiv aus, dann kann grundsätzlich we-
nig verteilt werden, es sei denn, die 
Vorsorgeeinrichtung greift ihre Re-
serven an. Folglich würde sich dann 
der Deckungsgrad reduzieren.

Wie wirken sich geringere Erträge 
auf die Bezugsleistungen der Alters-
rentner aus?
Laufende Altersrenten werden unab-
hängig von den jährlichen Erträgen in 
unveränderter Höhe geleistet und un-
terliegen keinen Schwankungen. 
Denn die Rückstellungen für die Ren-
tenbezüger werden einmalig bei Ren-
tenantritt ausfinanziert. Künftige Be-
züger von Altersleistungen müssen je-
doch davon ausgehen, dass die Um-
wandlungssätze nach unten gesenkt 
werden. Die Demografie zwingt die 
Pensionskassen, mit dem gleichen Ka-
pital länger Leistungen zu erbringen, 
was insbesondere mit dem Umwand-
lungssatz kompensiert werden kann.

Müssen die Vorsorgeeinrichtungen 
künftig ein höheres Risiko eingehen, 
damit Erträge erzielt werden können?
Ja, das ist aber generell so. Höhere 
Erträge haben sozusagen ihren Preis. 
Im aktuellen Umfeld an den Finanz-
märkten können ansprechende Er-
träge nur erzielt werden, wenn auch 
ein entsprechendes Risiko, z. B. ein 
hohes Engagement in Aktien, einge-

gangen wird. Da muss jede Kasse für 
sich abwägen, was für sie die ideale 
Mischung zwischen Ertrag und Risi-
ko ist. 

Vorsorgeeinrichtungen werden von 
der FMA beaufsichtigt. Was wird 
kontrolliert?
Solange der Deckungsgrad einer 
Kasse über 100 Prozent ist, muss ei-
ne Vorsorgeeinrichtung zwei Mal 
jährlich an die FMA reporten. Hinzu 
kommt die Jahresrechnung, die 
ebenfalls an die FMA eingereicht 
werden muss. Bei den Reports müs-
sen sämtliche Kennzahlen der Vor-
sorgeeinrichtung reportet werden. 
Nebst den Vermögensanlagen wird 
auch die Passiv-Seite begutachtet. 
Dabei interessieren insbesondere 
die Entwicklungen der technischen 
Rückstellungen. Ist eine Kasse in Un-
terdeckung, muss gar quartalsweise 
an die FMA reportet werden.

In den vergangenen Jahren hat ins-
besondere die PVS mit einer enor-
men Deckungslücke für negative 
Schlagzeilen gesorgt. Wie ist Ihre 
Meinung dazu?
Leider werden Pensionskassen häufig 
nur über den Deckungsgrad einge-
stuft und davon sogar eine Art «Qua-
litätsmerkmal» abgeleitet. Der De-
ckungsgrad ist eine stichtagsbezoge-
ne Grösse, die auch insbesondere 
vom technischen Zins abhängig ist, 
den eine Pensionskasse anwendet. Er 
sagt also nur bedingt etwas über den 
wirklichen Zustand der Kasse aus. 
Für den Zustand der PVS hat meiner 
Meinung nach insbesondere das zu 
lange Festhalten am Leistungsprimat 
beigetragen. Nach der Umstellung auf 
das Beitragsprimat und die gleichzei-
tige Anpassung der technischen Para-
meter an das tiefe Ertragsniveau ist 
die PVS in ihren Grundlagen wesent-
lich besser als früher aufgestellt.

Können andere Vorsorgeeinrichtun-
gen Lehren aus dem sogenannten 
PVS-Debakel ziehen?
Die PVS kann nur bedingt mit den au-
tonomen oder gar den Sammelstiftun-
gen verglichen werden. Bis auf eine 
firmeneigene Pensionskasse sind alle 

Kassen im Land im 
Beitragsprimat auf-
gestellt, was mei-
nes Erachtens im 
heutigen Umfeld 
die richtige Organi-
sationsform einer 

Kasse ist. Sicherlich hat die breite Dis-
kussion rund um die PVS die Sensibi-
lität für das Thema bei den Kassen in 
Liechtenstein geschärft. 

Aufgrund des demografischen Wan-
dels verändert sich das Verhältnis 
von pensionierten zu den wirt-
schaftlich aktiven Menschen. Kön-
nen Sie Zahlen zur Bevölkerungs-
entwicklung nennen?
Tatsache ist, dass die Lebenserwar-
tung eines 64-Jährigen nach wie vor 
zunimmt. Im Vergleich zu statisti-
schen Erhebungen aus dem Jahr 2010 
nahm die Lebenserwartung noch-
mals um über ein Jahr zu. Die Le-
benserwartung einer Person, die 
heute in Rente geht, liegt bei nahezu 
85 Jahren für Mann und Frau. Das 
heisst, das Kapital, das bei Rentenan-
tritt verrentet wird, muss immer län-
ger ausreichen.

Welche Weichen müssen Vorsorgeein-
richtungen für die Zukunft stellen?
Die demografische Entwicklung 
wird von den Kassen sehr genau ver-
folgt und beurteilt. Daraus muss je-
de Kasse für sich die Höhe der künf-
tigen Umwandlungssätze und somit 
der Renten ableiten. Bei den Aktiven 
bestehen wie erwähnt die Heraus-
forderungen, möglichst hohe Erträ-
ge mit einem möglichst geringen Ri-
siko zu erzielen.

Bruno Matt sieht die betriebliche Personalvorsorge als zentralen Pfeiler der Altersvorsorge. (Foto: Michael Zanghellini)

«Eine Vorsorgeeinrichtung
ist streng genommen eine 
Non-Profi t-Organisation.»

«Höhere Erträge haben 
ihren Preis. Jede Kasse 
muss für sich abwägen, 

welches Risiko sie eingeht.» 
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